
en
- Durch die Plakatierung darf es zu keinerlei Behinderung des Straßen- sowie
Straßen bah nverkeh rs kommen.

- fußgangeryege dürfen durch die Plakatierung nicht beeinträchtigt werden.
- OeiVeränstalör öteltt Oie Stadt Griesheim voö allen Ersatzansprüchen frei, die aus
Anlaß der plakatiöiung aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen von Dritten
erhoben werden könnten.

- E;;;rpftiöfitetiicf' törnär, die Wiedergytq.acfy!9 ,aller Schäden zu übernehmen, die
-äu"r'bh;ä eigenes Versähulden- duöh die Plakätierung an den zu benutzenden
Stiäß";, Wegän unO Plätzen einschließlich der Verkehrszeichen und Verkehrs-
einrichtungen- sowie an Grundstücken (Flursch.äden) entstehen'

- Enirääg döa b 26, dei L 3303, dem Webtring, dem Nordring,,det, W,9ltgrstädler Weg .
von kröiset trtorOiiÄq in fänrtiichtung Darmötadt sowie an ällen städtischen Grün- und
fiäinäcnen ist diä A"ufsteilung und A"nbringung von Plakaten und sonstigen Werbeträgern
nicht qestattet.

- öff;;flfuiä-ftäct'ren (2.8. Wertstoffbehälter, Verteiler- und Schaltkästen, Verkehrs-
ieiCn"n, Licht- unO f]eitungsmasten, Geländer etc.) dürfen nicht beklebt, beschriftet,
bemalt oder besprüht werden.

- öäräß5äe Au|. ä SÜO ist das Anbringen von Werbung an Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen unzulässig.

- fi Oürfen nur ptäfäteruVerbetragär aufgestellt bzw. aufgehängt.werden, die mit einem
fäiUigän gesiegelten Aufkleber d-es Ordnungslmles versehen sind'

- Oie Ftat ätenruärOeträger sind spätestens am g. Tage nach Ablauf dieser
Genehmigung rückstandslos zu entfernen'

- ü"rriof3""geg"en voigenännte Auflagen htb"l die,umgehgryg Eltfglnung der Plakate
im Wegä där"Ersatzüornahme durcÄ'den Bauhof der Stadt Griesheim z1lFolge.
Die hie"rdurch entstehenden Kosten in Höhe von mindestens 150,00 EURO sind gem.

$ 17a Hessisches Straßengesetz vom Erlaubnisinhaber zu tragen'

nis zur Sorxlernutzung _[Plakatier.ultg' Autstellen von

*'s#ff*u+rffiiftx;fffiipftreigö.rnl öffeptl i c$er Stra ß_eq

Er laubnis inhaber

Jurist ische Person:
Name, Vorname:
Anschrift:
Telefon:

Piratenpartei Darmstadt i Darmstadt - Dieburg / odenwald
Palm, Michael
Momarter Straße 8,64732 Bad König
0176 - 62428480

Europawahl2014

Oft der Plakatiefunq (stadtqebiet, straßen. Pläze etc.)

Stadtgebiet Griesheim

Datum am/von - bis: 11.04. -  27 .05.2014
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weitere Auflaqen

- bleiben vorbehalten

- Gemäß $ 16 Abs. 2 Satz I
widerrufbar.

Hessisches straßengesetz ist diese Erlaubnis jederzeit

Kosten

n Für diese Erlaubnis wird gem. Nr. 4.1bzu.4.2 der S_atzung über Erlaubnisse und
CäUUnren fürSondernuängen an öffentlichen Straßen vom 24.05.1996 eine
Gebühr von EURO erhoben.

n Eine Kaution in Höhe von 400,00 EURO ist zu hinterlegen.
l-l Die Gebühr wurde bar entrichtet.
f ffi öbüil iri'bilrö; i4 äsä aufdas Konto der Stadtkasse Nr. 27 An1 goo oei

äer Spä*asse OärmstaOt (BLZ 508 501 50) mit Angabe des Verwendungszwecks
., " zu überweisen.
Diese Erlaubnis erqeht qebührenfrei.

Rechtsbehelfsbelehru ng :
o"oen diesen gesCneid k-ann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder
=-ri'f,li"J"iiönrn OeiOem Magistrat der Stadt Griesheim, Wilhelm-Leuschner-Straße 75,
64 347 Griesheim, Widerspruch erhoben werden'
öi" iinf"gung des WiOersilruchs be_i dem Herrn Landrat des Landkreises Darmstadt-
Dieburg, iagörtorstraße 207,64 289 Darmstadt, wahrt die Frist.

Datum: 11.03.2014

Magistrat der
Stadt Griesheim
.ORDNUNGSAMT.
Wilhel m-Leusch ner-Straße 75
64347 Griesheim

lm Auftrag:

hrift zur

OPB's zur Kenntnisnahme
Finanzbuchhaltung
zu den Akten

(Mül ler)
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